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Corona-Pandemie in Deutschland – Auswirkungen der Schutzmaßnahmen
der ersten Monate auf den Arbeitsmarkt

V o r b e m e r k u n g  d e r  F r a g e s t e l l e r

Seit Mitte März 2020 beeinträchtigten die von der Bundesregierung in Zusam-
menwirken mit den Bundesländern getroffenen Schutzmaßnahmen aufgrund 
des Coronavirus SARS-CoV-2 zunehmend die deutsche Wirtschaft. Die Ge-
schäftstätigkeit vieler Unternehmen wurde teilweise oder vollständig zum Er-
liegen gebracht. Zahlreiche Lieferketten gerieten ins Stocken. Waren und 
Dienstleistungen werden weniger nachgefragt. Immer mehr Betriebe fürchten 
um ihre Existenz und sorgen sich um ihre Mitarbeiter. Fast jedes fünfte Unter-
nehmen sieht sich bereits von einer Insolvenz bedroht. 40 Prozent haben mit 
Liquiditätsengpässen zu kämpfen (https://www.dihk.de/de/aktuelles-und-press
e/tdw/auswirkungen-des-coronavirus-auf-die-deutsche-wirtschaft-20678). Bis 
Ende Mai 2020 erhielten ca. 6,7 Millionen Arbeitnehmer Kurzarbeitergeld 
(https://www.arbeitsagentur.de/presse/2020-36-der-arbeitsmarkt-im-juli-
2020). Hinzu kommt eine hohe Zahl von Arbeitnehmern, die im Homeoffice 
arbeitet.

Die weitere wirtschaftliche Entwicklung ist derzeit ungewiss. Seit Beginn der 
Pandemie ist der Geschäftsklimaindex nach 96 Punkten (saisonbereinigt korri-
giert) auf 90,5 Punkte im Juli 2020 eingebrochen (https://www.ifo.de/umfrag
e/ifo-geschaeftsklimaindex). Das ist zwischenzeitlich der stärkste Rückgang 
im wiedervereinigten Deutschland gewesen. Anders als in der Finanzkrise 
2008/2009 trifft die Corona-Krise fast alle Branchen.

Die Corona-Pandemie wirkt sich erheblich auf den Arbeitsmarkt aus. Als zen-
trales Element, um Massenentlassungen zu verhindern, hat die Bundesregie-
rung ein erweitertes Kurzarbeitergeld beschlossen.
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Die Drucksache enthält zusätzlich – in kleinerer Schrifttype – den Fragetext.



 1. Wie viele Unternehmen haben für das gesamte Personal oder für einen 
Teil der Mitarbeiter Kurzarbeit bei der Bundesanstalt für Arbeit beantragt 
(bitte monatlich ab März 2020 und nach Kurzarbeiteranteil: 10 bis unter 
30 Prozent des Personals, 30 bis unter 50 Prozent des Personals, 50 bis 
unter 100 Prozent des Personals, 100 Prozent des Personals aufschlüs-
seln)?

Voraussetzung für den Anspruch auf Kurzarbeitergeld aus konjunkturellen 
Gründen oder auf Grund eines unabwendbaren Ereignisses ist, dass die Be-
triebe den voraussichtlichen Arbeitsausfall bei der Agentur für Arbeit anzeigen. 
Vorläufige Angaben zu Anzeigen stehen bis zum Monat August 2020 zur Ver-
fügung. Hochgerechnete Daten zur tatsächlichen Inanspruchnahme von Kurz-
arbeit („realisierte Kurzarbeit“) und zum durchschnittlichen Arbeitsausfall 
stehen aktuell bis zum Monat Juni 2020 zur Verfügung. Endgültige Daten zur 
realisierten Kurzarbeit nach Arbeitsausfall liegen nach einer Wartezeit von 
sechs Monaten vor, d. h. bis Februar 2020.
Nach Angaben der Statistik der Bundesagentur für Arbeit (BA) sind im März 
2020 rund 163.600 Anzeigen von Betrieben zu Kurzarbeit aus konjunkturellen 
Gründen eingegangen. Für weitere Ergebnisse verweist die Bundesregierung 
auf die Veröffentlichungen „Angezeigte und realisierte Kurzarbeit“ sowie 
„Realisierte Kurzarbeit (hochgerechnet)“ der Statistik der BA. Die Veröffent-
lichungen können unter folgendem Link abgerufen werden: http://bpaq.de/bma
s-a14 und http://bpaq.de/bmas-a25.

 2. Wie viele Unternehmen stockten das Kurzarbeitergeld freiwillig auf 
(bitte monatlich ab März 2020 aufschlüsseln)?

Die Bundesregierung verweist diesbezüglich auf den Beitrag „Kurzarbeit im 
Juni 2020: Rückgang auf sehr hohem Niveau“ im IAB-Forum des Instituts für 
Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB). Der Beitrag ist unter folgendem 
Link abrufbar: http://bpaq.de/bmas-a27.

 3. Welcher Betrag steht zukünftig für die Finanzierung von Kurzarbeit zur 
Verfügung (bitte für die Monate Juli 2020 bis Juni 2021 aufschlüsseln)?

Für das Jahr 2020 waren im Haushalt der BA für konjunkturelles Kurzarbeiter-
geld ursprünglich Ausgaben in Höhe von 255 Mio. Euro veranschlagt. Die 
Maßnahmen zur Bewältigung der Auswirkungen der Corona-Krise führten bei 
der BA insbesondere für Kurzarbeitergeld zu hohen Mehrausgaben. Zudem 
wurde die Möglichkeit geschaffen, dass während des Bezugs von Kurzarbeiter-
geld die Sozialversicherungsbeiträge den Arbeitgebern zu 100 Prozent erstattet 
werden. Dadurch wurde es notwendig, den Haushaltsansatz für konjunkturelles 
Kurzarbeitergeld und die Erstattung der Sozialversicherungsbeiträge durch 
überplanmäßige Ausgaben für das Jahr 2020 zu erhöhen. Eine monatliche Auf-
splittung des Haushaltsansatzes ist nicht möglich, da es sich nach den Rege-
lungen der Bundeshaushaltsordnung um jährliche Mittelansätze handelt. Die 
Zahlungsfähigkeit der BA ist damit sichergestellt.
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 4. a) Wie wird kontrolliert, dass die Beantragung von Kurzarbeitergeld 
den gesetzlichen Regelungen entspricht und unrechtmäßige Mit-
nahmeeffekte vermieden worden ist?

b) Welche konkreten Kontrollmechanismen sind dafür gegeben?

Die Fragen 4a bis 4b werden gemeinsam beantwortet.
Präventiv gegen Missbrauch von Kurzarbeit wirkt zunächst, dass ihre Ein-
führung in den Betrieben eine Einigung mit dem Betriebsrat oder in Betrieben 
ohne Betriebsrat eine Einigung mit den betroffenen Beschäftigten über die 
Reduzierung der Arbeitszeit voraussetzt. Mit der Anzeige der Kurzarbeit ist das 
Vorliegen der Voraussetzungen für die Gewährung des Kurzarbeitergeldes dann 
gegenüber den Agenturen für Arbeit glaubhaft darzulegen. Nach der grundsätz-
lichen Bewilligung der Kurzarbeit haben die Betriebe danach drei Monate Zeit, 
sich das von ihnen für die einzelnen Monate ausgezahlte Kurzarbeitergeld von 
den Agenturen für Arbeit erstatten zu lassen. Dabei hat der Arbeitgeber für 
jeden Monat eine Liste der Namen der kurzarbeitenden Beschäftigten mit ihrer 
regelmäßigen und der verminderten Arbeitszeit einzureichen. Werden Unstim-
migkeiten festgestellt, können die Agenturen für Arbeit verlangen, dass der 
Arbeitgeber die Voraussetzungen für die Erbringung des Kurzarbeitergeldes 
durch Vorlage geeigneter Dokumente, wie z. B. den monatlichen Abrechnun-
gen und Arbeitszeitbelegen, nachweist. Soweit erforderlich können die Agentu-
ren für Arbeit darüber hinaus Einsicht in die Lohnunterlagen, in die Meldungen 
zur Sozialversicherung sowie in die Bücher und anderen Geschäftsunterlagen 
des Betriebes verlangen. Dazu sind die Arbeitgeber verpflichtet, den Agenturen 
für Arbeit Zutritt zu ihren Grundstücken und Geschäftsräumen zu gewähren. 
Die Verletzung dieser Pflichten durch den Arbeitgeber kann von den Agenturen 
für Arbeit als Ordnungswidrigkeit mit einer Geldbuße geahndet werden. Außer-
dem sind die Arbeitgeber bei vorsätzlicher oder fahrlässiger Verletzung ihrer 
Berechnungs-, Auszahlungs-, Aufzeichnungs- und Mitteilungspflichten gegen-
über der BA zum Ersatz des daraus entstandenen Schadens verpflichtet. Liegen 
den Agenturen für Arbeit Anhaltspunkte für Betrugsverdacht vor, werden diese 
zur weiteren Verfolgung an die Staatsanwaltschaften abgegeben. Die BA hat 
außerdem ein Konzept zur Verhinderung von Leistungsmissbrauch beim Kurz-
arbeitergeld entwickelt, das es den Agenturen für Arbeit ermöglicht, mit Hilfe 
von Checklisten zur Prüfung der Validität der Angaben zu dem einzelnen kurz-
arbeitenden Betrieb sowie zur Prüfung der Abrechnungslisten für die Erstattung 
des Kurzarbeitergeldes, die missbräuchliche Inanspruchnahme des Kurzarbei-
tergeldes frühzeitig aufzudecken. Außerdem stellt die BA seit August 2020 auf 
ihrer Webseite ein Kontaktformular zur Verfügung, um die Mitteilung von 
möglichem Leistungsmissbrauch zu erleichtern.

 5. Zu wie vielen betriebsbedingten Kündigungen ist es in der Corona-Krise 
gekommen (bitte monatlich ab März 2020 aufschlüsseln)?

Zu Kündigungen liegen der Statistik der BA keine Informationen vor. Als 
Alternative können näherungsweise die Zugänge in Arbeitslosigkeit aus Be-
schäftigung am ersten Arbeitsmarkt herangezogen werden. Kündigungen sei-
tens des Arbeitgebers machen einen Teil dieser Zugänge in Arbeitslosigkeit aus 
Beschäftigung aus. Es sind aber auch die Zugänge in Arbeitslosigkeit aufgrund 
Kündigung durch die Beschäftigten selbst sowie Zugänge in Arbeitslosigkeit 
aufgrund des Auslaufens von befristeten Beschäftigungsverhältnissen ent-
halten. Zudem führen betriebsbedingte Kündigungen nicht zwangsläufig zu 
Arbeitslosigkeit.
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Nach Angaben der Statistik der BA wurden im August 2020 rund 186.800 Zu-
gänge aus Beschäftigung am ersten Arbeitsmarkt gezählt. Weitere Ergebnisse 
können Tabelle 1 im Anhang entnommen werden. Die Daten für den Monat 
März 2020 beziehen sich auf den Zeitraum Mitte Februar bis Mitte März 2020. 
Der Stichtag der Erfassung war der 12. März 2020. Die Maßnahmen zur Ein-
dämmung der Corona-Pandemie können daher erst Auswirkungen auf die 
Ergebnisse des Berichtsmonats April 2020 gehabt haben.
Basierend auf Ergebnissen der IAB-Stellenerhebung des IAB haben im Durch-
schnitt die Betriebe von Anfang April bis Mitte Mai dieses Jahres rund 1,4 Pro-
zent ihrer Beschäftigten entlassen. Es zeigt sich, dass einige Betriebe während 
des Shutdowns ausschließlich auf Kurzarbeit setzten, während andere wiede-
rum sowohl Kurzarbeit nutzten als auch Entlassungen vornahmen.

 6. Zu wie vielen betriebsbedingten Kündigungen von Kurzarbeitern ist es in 
der Corona-Krise gekommen (bitte monatlich ab März 2020 aufschlüs-
seln)?

Kurzarbeitergeld ist eine Leistung, durch die Kündigungen vermieden werden 
sollen. Dennoch kann es unter bestimmten Voraussetzungen zu betriebsbeding-
ten Kündigungen bei Kurzarbeit kommen. Droht einem Unternehmen z. B. 
trotz Kurzarbeit Insolvenz, werden die zuständigen Stellen möglicherweise der-
artigen Schritten zustimmen.
Von den von Anfang April bis Mitte Mai 2020 von der Corona-Pandemie nega-
tiv betroffenen Betrieben meldeten rund 35 Prozent Kurzarbeit an, ohne gleich-
zeitig Beschäftigte zu entlassen, während 7 Prozent der Betriebe Kurzarbeit an-
meldeten und dennoch Beschäftigte entließen. Eine differenzierte Aufschlüsse-
lung, inwieweit Personen aus der Kurzarbeit heraus entlassen wurden, ist auf 
Basis der IAB-Stellenerhebung nicht möglich. Weitere Erkenntnisse können 
dem Beitrag „Großbetriebe haben während des COVID-19-Shutdowns seltener 
als kleine Betriebe Beschäftigte entlassen“ im IAB-Forum entnommen werden. 
Der Beitrag ist unter folgendem Link abrufbar: http://bpaq.de/bmas-a21. Bei 
der zugrundeliegenden Auswertung handelt es sich um eine einmalige Sonder-
ziehung aus der Quartalsbefragung der IAB-Stellenerhebung für den genannten 
Zeitraum. Eine monatliche Aufschlüsselung der Ergebnisse ist nicht möglich.

 7. Wie viele Personen in Leiharbeitsverhältnissen wurden gekündigt (bitte 
monatlich ab März 2020 aufschlüsseln)?

Zu Personen in Leiharbeitsverhältnissen, denen gekündigt wurde, liegen der 
Statistik der BA keine Informationen vor. Als Alternative können näherungs-
weise die Zugänge in Arbeitslosigkeit aus Beschäftigung am ersten Arbeits-
markt in der Branche „Arbeitnehmerüberlassung“ (Wirtschaftszweig 782 und 
783 der Klassifikation der Wirtschaftszweige 2008 (WZ 2008)) herangezogen 
werden. Nach Angaben der Statistik der BA sind im August 2020 rund 18.400 
Personen aus Beschäftigung im ersten Arbeitsmarkt in der Arbeitnehmerüber-
lassung in Arbeitslosigkeit zugegangen. Weitere Ergebnisse können Tabelle 1 
im Anhang entnommen werden. Zur Interpretation der Daten wird auf die Ant-
wort zu Frage 5 verwiesen.
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 8. Wie hat sich die Zahl der Minijobs entwickelt (bitte monatlich ab März 
2020 aufschlüsseln)?

Nach Angaben der Statistik der BA gab es im März 2020 hochgerechnet 
(Hochrechnungsstand August 2020) rund 4,36 Millionen ausschließlich gering-
fügig entlohnte Beschäftigte, im Juni 2020 waren es rund 4,30 Millionen aus-
schließlich geringfügig entlohnte Beschäftigte. Für weitere Ergebnisse verweist 
die Bundesregierung auf die Veröffentlichung „Beschäftigte nach Wirtschafts-
zweigen (WZ 2008)“ der Statistik der BA. Die Veröffentlichung kann unter fol-
gendem Link abgerufen werden: http://bpaq.de/bmas-a22. Hochgerechnete 
Werte zu geringfügig entlohnter Beschäftigung stehen aktuell bis Juni 2020 zur 
Verfügung, endgültige Ergebnisse mit einer Wartezeit von sechs Monaten.

 9. Wie viele Arbeitnehmer erhielten Kurzarbeitergeld für 100 Prozent Kurz-
arbeit (bitte monatlich ab März 2020 aufschlüsseln)?

Es wird auf die Antwort zu Frage 1 verwiesen.

10. Wie viel Kurzarbeitergeld zahlte die Bundesagentur für Arbeit insgesamt 
aus (bitte monatlich ab März 2020 aufschlüsseln)?

Nach Angaben der BA wurden bis Ende August 2020 insgesamt rund 14,3 Mil-
liarden Euro für konjunkturelles Kurzarbeitergeld sowie für die Erstattung der 
Sozialversicherungsbeiträge ausgegeben. Monatliche Ergebnisse können Ta-
belle 2 im Anhang entnommen werden.

11. Wie viele Kurzarbeiter beantragten zusätzlich zum Kurzarbeitergeld 
Leistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) (bitte 
monatlich ab März 2020 aufschlüsseln)?

Der Bundesregierung liegen diesbezüglich keine Erkenntnisse vor.

12. Wie viele Kurzarbeiter haben eine Nebentätigkeit zusätzlich angenom-
men (bitte monatlich ab März 2020 aufschlüsseln)?

Auf die Antwort zu Frage 2 wird verwiesen.

13. Bei wie vielen Kurzarbeitern wird ein Einkommen aus einer Nebentätig-
keit auf das Kurzarbeitergeld angerechnet (bitte monatlich ab März 2020 
aufschlüsseln)?

Der Bundesregierung liegen diesbezüglich keine Erkenntnisse vor.

14. Wie viele Kurzarbeiter nahmen an geförderten Fort- und Weiterbildun-
gen teil (bitte monatlich ab März 2020 aufschlüsseln)?

Auf die Antwort zu Frage 2 wird verwiesen.
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15. a) Wie hat sich die Zahl der Personen im sogenannten Sozialen Arbeits-
markt entwickelt (bitte für die Monate Januar bis Juli 2020 nach 
§ 16e SGB II und § 16i SGB II und nach Altersgruppen: 15- bis 
25-Jährige, 25- bis 50-Jährige und über 50-Jährige aufschlüsseln)?

b) Wie viele Personen im sogenannten Sozialen Arbeitsmarkt wurde ge-
kündigt, weil die Einrichtungen, für welche sie tätig waren, geschlos-
sen wurden (bitte für die Monate März bis Juli 2020 nach § 16e SGB 
II und § 16i SGB II und nach Altersgruppen: 15- bis 25-Jährige, 25- 
bis 50-Jährige und über 50-Jährige aufschlüsseln)?

Die Fragen 15a und 15b werden gemeinsam beantwortet.
Unter dem Begriff des „Sozialen Arbeitsmarktes“ werden Teilnahmen an Maß-
nahmen nach § 16e des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch (SGB II), Eingliede-
rung von Langzeitarbeitslosen, und § 16i SGB II, Teilhabe am Arbeitsmarkt, 
zusammengefasst. Endgültige Daten zu diesen Maßnahmen liegen mit einer 
Wartezeit von drei Monaten vor.
Angaben der Statistik der BA zu den Zugängen in Maßnahmen zur Eingliede-
rung von Langzeitarbeitslosen und zur Teilhabe am Arbeitsmarkt sowie zum 
Bestand an Teilnehmenden können Tabelle 3 im Anhang entnommen werden. 
Bei der Interpretation ist zu berücksichtigen, dass die statistischen Bestands-
daten ab dem Berichtsmonat April 2020 die unveränderten Förderungen, die 
unterbrochenen Förderungen sowie die Förderungen, die in alternativer Form 
weitergeführt werden können, enthalten. Ein getrennter statistischer Ausweis ist 
nicht möglich.
Zur Kündigung von Personen im sogenannten Sozialen Arbeitsmarkt liegen der 
Bundesregierung keine Erkenntnisse vor.

16. Bei wie vielen Empfängern von Kurzarbeitergeld kam es zu ALG-II-
Leistungen zur Übernahme von Mietzahlungen nach dem SGB II (bitte 
monatlich ab März 2020 aufschlüsseln)?

Der Bundesregierung liegen diesbezüglich keine Erkenntnisse vor.

17. Wie viele Unternehmen haben in den Monaten März bis Juli 2020 Insol-
venz angemeldet?

18. Wie entwickelte sich die Zahl der Privatinsolvenzen (bitte monatlich ab 
März 2020 aufschlüsseln)?

Die Fragen 17 bis 18 werden gemeinsam beantwortet.
Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes wurden von März 2020 bis Juni 
2020 insgesamt rund 5.900 Insolvenzanträge von Unternehmen und rund 
23.500 Insolvenzanträge von Privatpersonen gestellt. Monatliche Ergebnisse 
können Tabelle 4 im Anhang entnommen werden. Aktuellere Daten liegen 
nicht vor.
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19. a) Wie viele Arbeitnehmer beantragen Insolvenzgeld bei der Agentur 
für Arbeit aufgrund von Unternehmensinsolvenzen oder Schließun-
gen von Betrieben (bitte monatlich nach Bundesländern und Alters-
gruppen: 15- bis 25-Jährige, 25- bis 50-Jährige und über 50-Jährige 
ab März 2020 aufschlüsseln)?

b) Wie viele Personen mussten bzw. müssen ALG-II-Leistungen auf-
grund von Unternehmensinsolvenzen beantragen (bitte monatlich 
nach Altersgruppen und Altersgruppen: 15- bis 25-Jährige, 25- bis 
50-Jährige und über 50-Jährige ab März 2020 aufschlüsseln)?

Die Fragen 19a bis 19b werden gemeinsam beantwortet.
Nach Angaben der Statistik der BA lag die Zahl der Insolvenzgeldanträge von 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern im März 2020 bei rund 6.800, während 
im Juli 2020 rund 8.200 Anträge gestellt wurden. Weitere Ergebnisse differen-
ziert nach Bundesländern können Tabelle 5 im Anhang entnommen werden. 
Die Daten stehen mit einer Wartezeit von einem Monat zur Verfügung. Eine 
Differenzierung nach Alter liegt nicht vor.
Zum SGB-II-Leistungsbezug aufgrund von Unternehmensinsolvenzen liegen 
der Bundesregierung keine Erkenntnisse vor.

20. Wie viele Aus- und Weiterbildungsplätze sind durch Unternehmensinsol-
venzen verloren gegangen (bitte monatlich ab März 2020 aufschlüsseln)?

Der Bundesregierung liegen diesbezüglich keine Erkenntnisse vor.

21. Wie viele Selbständige haben Leistungen nach SGB II beantragt (bitte 
monatlich ab März 2020 aufschlüsseln)?

In der Grundsicherungsstatistik liegen keine Angaben zu gestellten Anträgen 
auf Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes nach dem SGB II vor. 
Allerdings lässt sich anhand einer Auswertung in der Arbeitslosenstatistik nä-
herungsweise die Personengruppe der Selbständigen nachweisen, die im Zuge 
der Corona-Krise zusätzlich von den Jobcentern vermittlerisch betreut werden. 
Hierbei wird der Bestand an nichtarbeitslosen Arbeitsuchenden im SGB II mit 
einer kurzen Meldedauer (unter einem Monat) und einer am Stichtag andauern-
den nicht geförderten Selbständigkeit ermittelt. Im Zeitraum April bis August 
2020 ist die Zahl der so abgegrenzten Selbständigen im SGB II gegenüber dem 
Vorjahreszeitraum um gut 71.000 gestiegen. Weitere Angaben enthält das Pro-
dukt „Nichtarbeitslose Arbeitsuchende im SGB II in nicht geförderter Erwerbs-
tätigkeit mit kurzer Meldedauer“ (http://bpaq.de/bmas-a26).
Die Zahl der erwerbstätigen erwerbsfähigen Leistungsberechtigten mit Ein-
kommen aus einer selbständigen Tätigkeit hat sich zwischen März 2020 mit 
rund 70.800 auf Mai 2020 mit rund 76.100 nur leicht erhöht. Zu weiteren Er-
gebnissen verweist die Bundesregierung auf die Veröffentlichung „Erwerbs-
tätige erwerbsfähige Leistungsberechtigte“ der Statistik der BA. Die Veröffent-
lichung kann unter folgendem Link abgerufen werden: http://bpaq.de/bmas-
a24. Ergebnisse liegen mit einer Wartezeit von drei Monaten vor. Bei der Inter-
pretation ist zu beachten, dass selbstständig erwerbstätige erwerbsfähige Leis-
tungsberechtigte anhand ihres verfügbaren Erwerbseinkommens bzw. Betriebs-
gewinns identifiziert werden. Wird kein verfügbares Einkommen erzielt, kön-
nen selbstständig erwerbstätige erwerbsfähige Leistungsberechtigte auch nicht 
als solche ausgewiesen werden.
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22. Wie hoch schätzt die Bundesregierung die jährlichen Beitragsausfälle bei 
der gesetzlichen Kranken-, Pflege-, Arbeitslosen- und Rentenversiche-
rung für die Jahre 2020 und 2021 gegenüber der Haushaltsplanung 2020 
ein?

Die gesetzliche Rentenversicherung kommt aktuell vergleichsweise gut durch 
die Krise. Die unmittelbaren Folgen werden durch die nach wie vor sehr hohe 
Nachhaltigkeitsrücklage aufgefangen und zudem überträgt sich die Lage auf 
dem Arbeitsmarkt nicht direkt auf die Rentenversicherung, da sowohl Kurz-
arbeitende als auch Empfänger von Arbeitslosengeld weiterhin in der gesetz-
lichen Rentenversicherung versichert sind.
Valide Schätzungen sind aufgrund der volatilen Lage derzeit schwierig. Dies 
gilt auch für die gesetzliche Krankenversicherung, die soziale Pflegeversiche-
rung und die Arbeitsförderung.
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